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§ 34 NO JVO

NO JVO - NO Jagdverordnung

@ Bericksichtigter Stand der Gesetzgebung: 04.02.2026

Zur Kennzeichnung von umfriedeten Eigenjagdgebieten oder Wildgehegen, deren Sperre fir jagdfremde Personen von
der Bezirksverwaltungsbehorde bewilligt wurde, sowie von Futterungsbereichen und Wildschutzgebieten, sind die in
der Anlage 21 enthaltenen Tafeln zu verwenden. Die kreisrunden Tafeln sind in griiner Farbe mit einem in der Mitte
horizontal verlaufenden weil3en Streifen auszufihren. Der Durchmesser hat 40 bis 45 cm zu betragen, wahrend der
weilBe Streifen eine Breite von etwa 1/5 des Durchmessers aufzuweisen hat. Die Tafeln haben in schwarzer Aufschrift
die Worte “Jagdliches Sperrgebiet Betreten verboten” bzw. “Befristetes jagdliches Sperrgebiet Betreten verboten” bzw.
“Wildschutzgebiet betreten verboten” zu enthalten.

In Kraft seit 16.03.2023 bis 31.12.9999

© 2026 JUSLINE
JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at


file:///
file:///

	§ 34 NÖ JVO
	NÖ JVO - NÖ Jagdverordnung


